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1 Geltungsbereich und Gegenstand  

1Die vorliegenden Vertragsbedingungen gelten für den Anschluss 
von NEUBAUTEN sowie BESTEHENDEN GEBÄUDEN an das GLASFASER-

NETZ von ewz. Dieser Glasfasernetzanschluss setzt sich zusam-
men aus GEBÄUDEANSCHLUSS und GEBÄUDEVERKABELUNG. Die Ver-
tragsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien bei Realisierung, Betrieb und Nutzung des GEBÄUDEAN-

SCHLUSSES und der GEBÄUDEVERKABELUNG.  
2Nicht Gegenstand des vorliegenden Vertragsverhältnisses bilden  

 das GLASFASERNETZ bis zum ÜBERGABEPUNKT, das ewz auf ei-
gene Kosten und in eigener Zuständigkeit bereithält; 

 Fernmeldedienste, die über den Glasfasernetzanschluss er-
bracht werden;  

 die WOHNUNGSVERKABELUNG, die im Zuständigkeits- und Ver-
antwortungsbereich der ENDKUNDIN oder des ENDKUNDEN liegt. 

2 Übersicht und Begriffe  

ANSCHLUSS-
GRUNDSTÜCK 

Grundstück, auf welchem sich das an das 
GLASFASERNETZ anzuschliessende Ge-
bäude befindet. 

BAULICHE  
VORAUSSETZUN-

GEN 

Für die Realisierung und den BETRIEB des 
GLASFASERANSCHLUSSKABELS erforderliche 
Infrastruktur und Massnahmen (z.B. Rohr-
anlagen, Hauseinführung, Brandab-
schlüsse).  

BEP Building Entry Point oder optischer Haus-
anschlusskasten. 

 
 
 

 

BESTEHENDES 

GEBÄUDE 
Gebäude (Wohn- und/oder Ge-
schäftshaus) mit Erstbezug vor 
31.12.2019. 

BETRIEB Wartung, Unterhalt und Stö-
rungsbehebung.  

EIGENTÜMER-

SCHAFT  
Grundeigentümerin/Grundei-
gentümer, Bauberechtigte oder 
andere im Grundbuch eingetra-
gene Nutzungsberechtigte des 
ANSCHLUSSGRUNDSTÜCKS. 

ENDKUNDIN /  
ENDKUNDE 

EIGENTÜMERSCHAFT, Miete-
rin/Mieter und andere Perso-
nen, die einen Fernmelde-
dienst über den Glasfasernetz-
anschluss beziehen. 

GEBÄUDEAN-

SCHLUSS 
Anbindung eines Gebäudes 
(Adresse) der EIGENTÜMER-

SCHAFT an das GLASFASERNETZ 
mittels GLASFASERANSCHLUSS-

KABEL einschliesslich aller BAU-

LICHEN VORAUSSETZUNGEN.  

GEBÄUDEVERKA-

BELUNG 
Glasfaserbasierte Telekommu-
nikationserschliessung sämtli-
cher Nutzungseinheiten 
(Wohn- und/oder Geschäfts-
einheiten) ab Spleisskassette 
des BEP bis und mit OTO in der 
jeweiligen Nutzungseinheit. 

Abbildung 1: Übersicht Glasfasernetzanschluss 
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GLASFASERAN-

SCHLUSSKABEL 
Glasfaserkabel, das ein Gebäude (Ad-
resse) mit dem GLASFASERNETZ verbin-
det und beim ÜBERGABEPUNKT beginnt 
und beim BEP endet. 

GLASFASERNETZ Fiber to the Home (FTTH)-Netz in der 
Stadt Zürich, gebaut, betrieben und un-
terhalten durch ewz in Kooperation mit 
Swisscom. 

KOOPERATIONS-
PARTNERIN 

Swisscom sowie Dritte, die sich am 
Glasfasernetz beteiligen. 

NEUBAU Neu errichtetes Gebäude (Wohn- und/o-
der Geschäftshaus) oder Ersatzbau mit 
Erstbezug ab 01.01.2020. 

OTO Optical Telecommunications Outlet oder 
Glasfaser-Telekommunikationssteck-
dose. 

ÜBERGABEPUNKT Netztrennstelle zwischen GLASFASER-

NETZ und GEBÄUDEANSCHLUSS.  

WOHNUNGSVERKA-

BELUNG 
Erschliessung der Nutzungseinheiten 
(Wohn- und/oder Geschäftseinheiten) 
ab OTO bis zu den angeschlossenen 
Endnutzergeräten. 

3 GEBÄUDEANSCHLUSS  

3.1 Allgemeines 

1Der GEBÄUDEANSCHLUSS erfolgt durch Erstellung und Betrieb ei-
nes GLASFASERANSCHLUSSKABELS einschliesslich aller BAULICHEN 

VORAUSSETZUNGEN auf dem ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK.  
2Der GEBÄUDEANSCHLUSS beginnt beim ÜBERGABEPUNKT, der von 
ewz definiert wird und sich in der Regel an der Parzellengrenze 
des ANSCHLUSSGRUNDSTÜCKS befindet, und endet mit dem BEP. 
Massgebend für die Festlegung des ÜBERGABEPUNKTES sind ins-
besondere die konkrete Netzarchitektur und die Wirtschaftlichkeit. 
Der BEP bildet die Schnittstelle zur GEBÄUDEVERKABELUNG der EI-

GENTÜMERSCHAFT und grenzt gleichzeitig die dingliche Berechti-
gung, die Verantwortlichkeiten sowie die Zuständigkeiten zwi-
schen ewz und der EIGENTÜMERSCHAFT ab.  
3Das GLASFASERANSCHLUSSKABEL wird durch ewz in bereitgestellte 
Rohranlagen oder andere Erschliessungsinfrastrukturen verlegt. 
4Für Betrieb und Nutzung des GLASFASERANSCHLUSSKABELS ist ewz 
zuständig.  
5Bei mehreren untereinander verbundenen Gebäuden (sog. Struk-
tur einer Grossüberbauung) ist die Schnittstelle zur Areal- oder 
GEBÄUDEVERKABELUNG abhängig vom Gebäudeverteilkonzept und 
wird zwischen den Vertragsparteien abgesprochen.  

3.2 Realisierungsvarianten  

1Die EIGENTÜMERSCHAFT hat bei NEUBAUTEN die Wahl, ob  

 ewz den GEBÄUDEANSCHLUSS erstellt (Realisierungsvariante 
«Bau durch ewz»), oder 

 sie selber die für den Einzug des GLASFASERANSCHLUSSKABELS 
notwendigen BAULICHEN VORAUSSETZUNGEN plant und bereit-
stellt (Realisierungsvariante «Eigenbau»).  

2Bei BESTEHENDEN GEBÄUDEN realisiert in jedem Fall ewz den GE-

BÄUDEANSCHLUSS (Realisierungsvariante «Bau durch ewz»). 

3.2.1 Realisierungsvariante «Bau durch ewz»  

1ewz realisiert den GEBÄUDEANSCHLUSS inklusive BEP (exkl. 
Spleisskassetten und Grundplatte). Die Realisierung erfolgt 
grundsätzlich durch den Einzug des GLASFASERANSCHLUSSKABELS 
in Rohranlagen von ewz oder in Erschliessungsinfrastrukturen der 
KOOPERATIONSPARTNERIN. Sind bei BESTEHENDEN GEBÄUDEN keine 
Rohranlagen vorhanden bzw. können die vorhandenen Rohranla-
gen nicht genutzt werden (z.B. mangels ausreichender Kapazität), 

besteht kein Anspruch auf GEBÄUDEANSCHLUSS 

durch ewz. Letztere prüft alternative Anschlussvari-
anten und realisiert auf Wunsch der EIGENTÜMER-

SCHAFT eine solche alternative Variante, soweit 
diese technisch machbar ist und die EIGENTÜMER-

SCHAFT sich an den Kosten angemessen beteiligt.  
2Beim Anschluss eines BESTEHENDEN GEBÄUDES ist 
ewz verpflichtet, das ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK nach 
Realisierung des GEBÄUDEANSCHLUSSES auf eigene 
Kosten in den vorherigen Zustand zu bringen, so-
weit es beim GEBÄUDEANSCHLUSS durch ewz in Mit-
leidenschaft gezogen worden ist (Wiederherstel-
lungspflicht). 
3Allfällige bauliche Massnahmen sowie weitere De-
tails im Zusammenhang mit der Erstellung des GE-

BÄUDEANSCHLUSSES (Leitungsführung, Lage bzw. 
Platzierung des BEP, zeitliche Vorgaben und Ter-
mine etc.) stimmen die Vertragsparteien individuell 
unter Einhaltung der «Ausführungsbestimmungen 
über die Realisierung FTTH von ewz» im Voraus 
miteinander ab. Die Realisierung erfolgt bei NEUBAU-

TEN in der Regel vor Bezug, bei BESTEHENDEN GE-

BÄUDEN nach Vereinbarung.  

3.2.2 Realisierungsvariante «Eigenbau» 

1ewz stellt das GLASFASERNETZ bis zum ÜBERGABE-

PUNKT bereit und liefert den BEP (exkl. Spleisskas-
setten und Grundplatte).  
2Die Eigentümerschaft stellt die für Realisierung und 
Betrieb des Glasfaseranschlusskabels notwendigen 
BAULICHEN VORAUSSETZUNGEN auf dem ANSCHLUSS-

GRUNDSTÜCK eigenverantwortlich sicher.  
3Dabei hat die Eigentümerschaft folgende Leistun-
gen unter Einhaltung der «Ausführungsbestimmun-
gen über die Realisierung FTTH von ewz» zu erbrin-
gen:  

 Bereitstellung der Rohranlagen auf dem AN-

SCHLUSSGRUNDSTÜCK;  

 Verbindung des Rohrübergangs im Bereich des 
ÜBERGABEPUNKTES zur Rohranlage von ewz;  

 die Hauseinführung ist basierend auf den aner-
kannten Regeln der Baukunde auszuführen;  

 die Installation und Bereitstellung des BEP hat 
vor Einzug des GLASFASERANSCHLUSSKABELS zu 
erfolgen. Lage und Platzierung des BEP stim-
men die Vertragsparteien direkt miteinander ab. 

4Speziellen Realisierungswünschen der EIGENTÜ-

MERSCHAFT im Zusammenhang mit dem GEBÄUDEAN-

SCHLUSS kann Rechnung getragen werden, wenn 
sich die EIGENTÜMERSCHAFT verpflichtet, die im Ver-
gleich zu der von ewz akzeptierten Anschlussvari-
ante entstehenden Mehrkosten zu übernehmen. 

3.3 Anschluss-, Zugangs-, Nutzungs- und 
Durchleitungsrechte 

1Die EIGENTÜMERSCHAFT räumt ewz auf die Dauer 
des Bestands des GEBÄUDEANSCHLUSSES unentgelt-
lich das Recht ein, das anzuschliessende Gebäude 
an das GLASFASERNETZ anzuschliessen und zu die-
sem Zweck ein GLASFASERANSCHLUSSKABEL zu er-
richten, zu betreiben, zu nutzen, zu erneuern und 
fortbestehen zu lassen («Anschlussrechte»). 
2Die Einräumung dieser Anschlussrechte schliesst 
alle notwendigen Rechte ein, die für Bau, Betrieb, 
Nutzung, Erneuerung und Fortbestand des GLASFA-

SERANSCHLUSSKABELS notwendig sind, insbeson-
dere:  
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 das Dulden der EIGENTÜMERSCHAFT der für den GEBÄUDEAN-

SCHLUSS notwendigen Anlagen (Rohranlagen, Schächte, Ka-
bel, BEP etc.); 

 die notwendigen Gebäudeanschluss- und Kabelzuleitungs-
rechte auf dem ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK der EIGENTÜMER-

SCHAFT;  

 das Recht von ewz, der KOOPERATIONSPARTNERIN sowie von 
beauftragten Dritten das ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK für alle not-
wendigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem GEBÄUDEAN-

SCHLUSS (Bau- und Betriebsarbeiten) zu betreten bzw. befah-
ren und Zutritt zum ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK und Gebäude zu 
erhalten; 

 die Berechtigung von ewz, in die Rohranlagen weitere, für den 
Glasfasernetzanschluss notwendige Telekommunikationska-
bel auch der KOOPERATIONSPARTNERIN nachzuziehen, sofern 
der bestehende Rohrquerschnitt deswegen nicht vergrössert 
werden muss; 

 das Recht von ewz, das GLASFASERANSCHLUSSKABEL und des-
sen Bestandteile laufend der technischen Entwicklung und den 
neuen Anforderungen anzupassen oder altershalber zu erset-
zen.  

3Die EIGENTÜMERSCHAFT ist verpflichtet, ewz bei begründetem Be-
darf (z.B. zwecks effizienten Netzbaus) kostenlos die Rechte ge-
mäss Abs. 1 und 2 analog auch für den Anschluss von Gebäuden 
auf direkt oder indirekt angrenzenden Nachbargrundstücken an 
das GLASFASERNETZ einzuräumen («Durchleitungsrechte»). Gege-
benenfalls und auf Wunsch einer Vertragspartei regeln die Ver-
tragsparteien die konkreten Modalitäten der Einräumung dieses 
Durchleitungsrechts in einer Vereinbarung. Sollte die EIGENTÜMER-

SCHAFT das Durchleitungsrecht verweigern, trägt sie sämtliche 
ausgewiesenen Mehrkosten von ewz, die für einen separaten An-
schluss des Nachbargrundstücks anfallen. 
4Die EIGENTÜMERSCHAFT erteilt ewz Mitbenutzungsrechte an den 
Hausinstallationen.  
5ewz verpflichtet sich, sämtliche seine von der EIGENTÜMERSCHAFT 
eingeräumten Rechte möglichst schonend sowie unter angemes-
sener Wahrung der berechtigten Interessen der EIGENTÜMER-

SCHAFT wahrzunehmen. 

3.4 Anschluss über Privatgrundstücke 

1Ist zum Anschluss des ANSCHLUSSGRUNDSTÜCKS eine Strecken-
führung über private Drittgrundstücke (z.B. Privatstrassen) not-
wendig, kann der GEBÄUDEANSCHLUSS nur erfolgen, wenn 

 die betroffenen Dritten der Durchleitung schriftlich zustimmen, 
wobei die EIGENTÜMERSCHAFT für die Einholung der notwendi-
gen Durchleitungsrechte verantwortlich ist; und  

 die Rohranlagen in den privaten Drittgrundstücken den Einzug 
des Glasfaseranschlusskabels zulassen.  

2Die Vertragsparteien einigen sich jeweils über das Gebäudean-
schlusskonzept (z.B. Leitungs- und Hauseinführung). 

3.5 Finanzierung / Kosten Realisierung 

3.5.1 Realisierungsvariante «Bau durch ewz»  

1Die EIGENTÜMERSCHAFT bezahlt ewz für die Realisierung des GE-

BÄUDEANSCHLUSSES die Gebühren gemäss «Reglement über Ge-
bühren für Gebäudeanschluss FTTH» der Stadt Zürich (AS 
732.220).  

3.5.2 Realisierungsvariante «Eigenbau»  

1ewz trägt die Kosten  

 für das GLASFASERANSCHLUSSKABEL und dessen Einzug bis 
zum BEP (eingeführt und aufgerollt), und  

 für den BEP (Material und Lieferung, exkl. Spleisskassetten 
und Grundplatte).  

3Die EIGENTÜMERSCHAFT trägt die Kosten für die 
Leistungen gemäss Ziff. 3.2.2 Abs. 2 und 3 und be-
zahlt ewz die Gebühren gemäss «Reglement über 
Gebühren für Gebäudeanschluss FTTH» der Stadt 
Zürich (AS 732.220).   

3.6 Eigentumsverhältnisse GLASFASERAN-

SCHLUSSKABEL 

Das GLASFASERANSCHLUSSKABEL inklusive BEP 
(exkl. Spleisskassetten und Grundplatte) ist im Al-
leineigentum von ewz. Bei einer Grossüberbauung 
richten sich die Schnittstelle zur Areal- oder GEBÄU-

DEVERKABELUNG und damit die Eigentumsabgren-
zung nach dem Gebäudeverteilkonzept. 

3.7 BETRIEB des GEBÄUDEANSCHLUSSES  

1ewz ist für den BETRIEB des GEBÄUDEANSCHLUSSES 
(GLASFASERANSCHLUSSKABEL und BAULICHEN VORAUS-

SETZUNGEN) zuständig und verantwortlich und trägt 
die Kosten hierfür. Hat die EIGENTÜMERSCHAFT die 
BAULICHEN VORAUSSETZUNGEN gemäss Ziff. 3.2.2 re-
alisiert, ist sie für deren Erneuerung zuständig und 
trägt die Kosten hierfür. 
2ewz behebt Störungen am GEBÄUDEANSCHLUSS 
während den üblichen Betriebszeiten und innert an-
gemessener Frist. Wird ewz für Störungen in An-
spruch genommen, deren Ursache nicht in Anlagen 
seines Zuständigkeitsbereichs liegen, oder liegen 
Schäden am GEBÄUDEANSCHLUSS vor, die die EIGEN-

TÜMERSCHAFT zu vertreten hat, entschädigt die EI-

GENTÜMERSCHAFT ewz für dessen Aufwände. 

3.8 Änderung / Anpassung des GEBÄUDEAN-

SCHLUSSES  

Falls die EIGENTÜMERSCHAFT auf deren ANSCHLUSS-

GRUNDSTÜCK Bau-, Installations- oder Grabarbeiten 
ausführt bzw. ausführen lässt, die eine Änderung, 
Verlegung oder Entfernung des GEBÄUDEANSCHLUS-

SES bzw. Bestandteile davon zur Folge haben, so 
führt ewz diese Arbeiten innert höchstens 6 (sechs) 
Monaten nach Eingang der schriftlichen Mitteilung 
aus. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten der EIGEN-

TÜMERSCHAFT. Ausgenommen davon sind Kosten für 
Änderungen, welche Bestandteile des GEBÄUDEAN-

SCHLUSSES betreffen, die ausschliesslich zum An-
schluss von Nachbargrundstücken dienen. Sind die 
Verlegungen auf einen anderen Teil des ANSCHLUSS-

GRUNDSTÜCKS möglich, so hat die EIGENTÜMER-

SCHAFT dies zu gestatten. 

3.9 Schutzvorkehrungen sowie Erkundungs- 
und Sorgfaltspflichten 

1Die EIGENTÜMERSCHAFT stellt mit üblichen Vorkeh-
rungen sicher, dass der GEBÄUDEANSCHLUSS in sei-
ner Funktion nicht beeinträchtigt wird und zugäng-
lich ist. Eingriffe in oder Arbeiten am GEBÄUDEAN-

SCHLUSS und an Anlagenbestandteilen von ewz sind 
nur durch dieses selber oder durch von ihm beauf-
tragte Dritte bzw. bezüglich BEP nach Absprache 
mit ewz gestattet. 
2Werden auf dem ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK Bau- oder 
Grabarbeiten ausgeführt, weist die EIGENTÜMER-

SCHAFT sämtliche Beteiligten auf den Bestand des 
GEBÄUDEANSCHLUSSES (GLASFASERANSCHLUSSKABEL 
und BAULICHE VORAUSSETZUNGEN) hin und stellt si-
cher, dass vorgängig die genaue Lage des GEBÄU-

DEANSCHLUSSES erkundet wird und bei Bedarf ent-
sprechende Vorsichts- und Schutzmassnahmen 
(Einholung Werkleitungspläne; Sondierungen, etc.) 
getroffen werden.  
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4 GEBÄUDEVERKABELUNG  

4.1 Allgemeines  

1Die GEBÄUDEVERKABELUNG beginnt bei den Spleisskassetten des 
BEP und endet mit der OTO in der jeweiligen Nutzungseinheit. Der 
BEP bildet die Schnittstelle zum GEBÄUDEANSCHLUSS bzw. zum 
GLASFASERANSCHLUSSKABEL, und die OTO bildet die Schnittstelle 
zur WOHNUNGSVERKABELUNG.  
2Für BETRIEB und Erneuerung der GEBÄUDEVERKABELUNG ist die EI-

GENTÜMERSCHAFT verantwortlich. ewz ist berechtigt, die GEBÄUDE-

VERKABELUNG zu nutzen. 

4.2 Realisierungsgrundsätze  

1Die Realisierung der GEBÄUDEVERKABELUNG (inkl. OTO) ist Sache 
der EIGENTÜMERSCHAFT. 
2Die EIGENTÜMERSCHAFT beauftragt auf eigene Kosten ein von ewz 
zertifiziertes Unternehmen mit der Installation der GEBÄUDEVERKA-

BELUNG nach den anerkannten Regeln der Fernmeldetechnik und 
gemäss den «Ausführungsbestimmungen über die Realisierung 
FTTH von ewz». ewz stellt eine Liste von zertifizierten Unterneh-
men zur Verfügung. 

4.3 Zugangs- und Nutzungsrechte  

1In Anbetracht des FTTH-Realisierungskonzeptes (Vierfasermo-
dell) stellt ewz das Fasernutzungsmanagement sicher. Zu diesem 
Zweck überlässt die EIGENTÜMERSCHAFT ewz gemäss den nachfol-
genden Bestimmungen das originäre Nutzungsrecht an sämtli-
chen Fasern der GEBÄUDEVERKABELUNG. Darin eingeschlossen ist 
das Zugangsrecht zur GLASFASERVERKABELUNG und den zugehöri-
gen Anlagen.  
2Die EIGENTÜMERSCHAFT räumt ewz unentgeltlich das Recht ein, 
sämtliche Glasfasern der GEBÄUDEVERKABELUNG auf die Dauer des 
Bestands der Anlage zur Erbringung von Fernmeldediensten zu 
nutzen und im Bedarfsfall Störungen zu beheben (vgl. Ziff. 4.6 
Abs. 2 und 3). ewz ist berechtigt, diese Nutzungsrechte auf die 
KOOPERATIONSPARTNERIN oder andere Fernmeldedienstanbieterin-
nen zu übertragen.  
3ewz verpflichtet sich, weiteren Fernmeldedienstanbieterinnen 
den Zugang zur glasfaserbasierten Gebäudeverkabelung bezüg-
lich denjenigen Fasern, die weder für ewz noch für die Kooperati-
onspartnerin reserviert sind, auf die Dauer des Bestands der An-
lage zu gewähren. Die entsprechenden Zugangs- und Mitbenüt-
zungsbedingungen sind dabei von ewz nichtdiskriminierend zu 
handhaben; unter den betroffenen Fernmeldedienstanbieterinnen 
findet in Bezug auf die Faserzuteilungsprinzipien das Reziprozi-
tätsprinzip Anwendung. Allfällige Kosten für die Inbetriebnahme 
der nichtreservierten Fasern werden nicht von ewz getragen. Für 
die Nutzung der nichtreservierten Fasern ist gegenüber ewz keine 
Entschädigung geschuldet. 

4.4 Finanzierung / Kosten  

Die EIGENTÜMERSCHAFT trägt sämtliche Kosten und Aufwendungen 
im Zusammenhang mit Realisierung, BETRIEB und Erneuerung der 
GEBÄUDEVERKABELUNG ab BEP (inkl. Spleissung).  

4.5 Eigentumsverhältnisse an GEBÄUDEVERKABELUNG 

Alle Anlagen der GEBÄUDEVERKABELUNG (ohne BEP, aber inklusive 
Spleisskassetten und Grundplatte des BEP) sind im Eigentum der 
EIGENTÜMERSCHAFT.  

4.6 BETRIEB der GEBÄUDEVERKABELUNG 

1Die Betriebs- sowie Störungsbehebungsverantwortung im Zu-
sammenhang mit der GEBÄUDEVERKABELUNG liegt bei der EIGENTÜ-

MERSCHAFT, welche auch sämtliche in diesem Zusammenhang an-
fallenden Kosten zu tragen hat.  
2Funktioniert ein Fernmeldedienst nicht bzw. nicht richtig, so ha-
ben sich die ENDKUNDINNEN und ENDKUNDEN vorab ausschliesslich 
an ihre Fernmeldedienstanbieterin zu wenden.  

3Behebt ewz Störungen, deren Ursache im Verant-
wortungsbereich der EIGENTÜMERSCHAFT liegt, ins-
besondere im Bereich der GEBÄUDEVERKABELUNG, 
entschädigt die EIGENTÜMERSCHAFT ewz für dessen 
Aufwände.  

4.7 Änderungen / Anpassungen GEBÄUDEVER-

KABELUNG 

Nimmt die EIGENTÜMERSCHAFT am Gebäude Ände-
rungen vor, die eine Umlegung oder Anpassung der 
GEBÄUDEVERKABELUNG notwendig machen, hat sie 
die daraus entstehenden Kosten zu übernehmen. 
Sie stimmt sich mit ewz im Voraus ab.  

4.8 Gebäude-OTO 

1ewz und die KOOPERATIONSPARTNERIN sind berech-
tigt, im Gebäude eine eigene Glasfaser-Telekom-
munikationssteckdose (Gebäude-OTO) zu installie-
ren, zu betreiben, zu nutzen und zu erneuern, bei-
spielsweise für die gebäudeinterne Energiesteue-
rung sowie im Rahmen von automatischen Fernab-
lesesystemen. ewz und die KOOPERATIONSPARTNE-

RIN erhalten von der EIGENTÜMERSCHAFT alle dafür 
notwendigen Rechte. Das Rechtsverhältnis, das ei-
ner konkreten Anwendung eines Gebäude-OTO zu 
Grunde liegt, ist nicht Gegenstand dieser Vertrags-
bedingungen.  
2Der Gebäude-OTO ist im Eigentum von ewz bzw. 
der KOOPERATIONSPARTNERIN. Sie tragen die Kosten 
für Installation, BETRIEB, Erneuerung und Fortbe-
stand des Gebäude-OTO.  
3Verantwortet die EIGENTÜMERSCHAFT eine Ände-
rung, Umlegung oder Anpassung des Gebäude-
OTO (z.B. durch bauliche Änderungen im Ge-
bäude), hat sie die daraus entstehenden Kosten zu 
übernehmen. Die EIGENTÜMERSCHAFT stimmt sich 
mit ewz bzw. der KOOPERATIONSPARTNERIN im Vo-
raus ab.  

5 Inkrafttreten, Vertragsdauer und Kün-
digung des Vertrages 

1Das vorliegende Vertragsverhältnis tritt mit Unter-
zeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft. Es 
wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen (unbefris-
tetes Vertragsverhältnis), wobei eine Mindestver-
tragsdauer von 20 Jahren ab Bestätigung (Quittie-
rung) der Inbetriebnahme der ersten OTO vereinbart 
wird.  
2Die Vertragsparteien sind berechtigt, das vorlie-
gende Vertragsverhältnis im Rahmen der nachfol-
genden Bestimmungen und unter Einhaltung einer 
Frist von 6 (sechs) Monaten auf das Ende eines Ka-
lenderjahres schriftlich wie folgt zu kündigen:  

 ordentlich, nach Ablauf der Mindestvertrags-
dauer, oder 

 ausserordentlich gemäss Abs. 4 nachfolgend. 

Vorbehalten bleiben Abs. 3 und 5. 

3Beziehen ENDKUNDINNEN und ENDKUNDEN über den 
GEBÄUDEANSCHLUSS Fernmeldedienste, so erstreckt 
sich die Kündigungsfrist auf den Zeitpunkt, auf wel-
chen ewz seine Vertragsverhältnisse mit den be-
troffenen Fernmeldedienstanbieterinnen bzw. die 
Kooperationspartnerin ihre Fernmeldedienste frü-
hestens auflösen oder entsprechend anpassen 
kann. Die Kündigungsfrist beträgt jedoch in keinem 
Fall mehr als 24 Monate. 
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4Die Vertragsparteien sind berechtigt, das vorliegende Vertrags-
verhältnis aus wichtigen Gründen ausserordentlich zu kündigen. 
Als solche wichtigen Gründe gelten insbesondere:  

 die vertragswidrige Weigerung von ewz, Mitbewerberinnen 
und Mitbewerbern Zugang zur GEBÄUDEVERKABELUNG zu ge-
währen und die Benützung von frei verfügbaren Glasfasern im 
Bereich der GEBÄUDEVERKABELUNG ohne Rechtfertigung abzu-
lehnen; 

 die ungenügende Wahrnehmung der Betriebsverantwortlich-
keiten in Bezug auf den GEBÄUDEANSCHLUSS oder die GEBÄU-

DEVERKABELUNG; 

 die Verletzung von weiteren wesentlichen vertraglichen Ver-
pflichtungen, welche auch nach Mahnung und unter Anord-
nung einer angemessenen Nachfrist nicht behoben werden. 

5Das Vertragsverhältnis endet mit dem vollständigen Abbruch des 
Gebäudes (Adresse). 
6Die Ausübung von Kündigungsrechten bzw. die Beendigung des 
vorliegenden Vertragsverhältnisses steht in jedem Falle unter dem 
Vorbehalt gesetzlicher Anschlussrechte.  

6 Schlussbestimmungen 

6.1 Zutrittsmodalitäten zum ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK bzw. Ge-
bäude 

ewz, die KOOPERATIONSPARTNERIN oder dessen bzw. deren Beauf-
tragte betreten das ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK sowie das Gebäude 
der EIGENTÜMERSCHAFT nur nach jeweiliger vorgängiger Voranmel-
dung bzw. Information. Vorbehalten bleibt der jederzeitige Zutritt 
bzw. Zugang für alle notwendigen Arbeiten während der Erstel-
lung des GEBÄUDEANSCHLUSSES, im Rahmen von Störungsbehe-
bungen sowie in weiteren Dringlichkeitssituationen. 

6.2 Informationsaustausch und Mitteilungen 

1Jede Vertragspartei stellt der anderen diejenigen Informationen 
zur Verfügung, welche in guten Treuen für die Zwecke des Vertra-
ges verlangt werden können.  
2Im Sinne einer einvernehmlichen und konstruktiven Zusammen-
arbeit sind die Vertragsparteien bestrebt, sich möglichst frühzeitig 
über vertragsrelevante Aspekte zu informieren und auf einen offe-
nen und transparenten Informationsaustausch hinzuwirken.  
3ewz ist aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis berechtigt, die 
KOOPERATIONSPARTNERIN und weitere Fernmeldedienstanbieterin-
nen über den Erschliessungsstand der Gebäude der EIGENTÜMER-

SCHAFT zu informieren und Daten bzw. Informationen im Zusam-
menhang mit dem Glasfasernetzanschluss an zertifizierte Unter-
nehmen gemäss Ziff. 4.2 sowie weitere beauftragte Dritte zur Ver-
fügung zu stellen.  

6.3 Beizug Dritter 

1Die Vertragsparteien können zur Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen jederzeit Dritte beiziehen. Sie sind verantwortlich, 
dass die Realisationen bzw. Installationen wie vereinbart vorge-
nommen werden (vgl. z.B. Ziff. 4.2) und nehmen die entsprechen-
den Arbeiten ab. Über allfällige Abweichungen oder Mängel infor-
mieren sich die Vertragsparteien umgehend gegenseitig.  
2Die Vertragsparteien haften für diese Dritten, Hilfspersonen und 
Unterakkordanten wie für eigenes Verhalten. 

6.4 Haftung  

1Für die Haftung von ewz gegenüber der EIGENTÜMERSCHAFT gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts vor-
behältlich Abs. 2.  
2Die Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden und Vermö-
gensschäden (z.B. entgangener Gewinn, Kosten für Betriebsaus-
fall etc.), ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen (Art. 100 
Abs. 1 OR). Zudem ist eine Haftung von ewz – soweit gesetzlich 
zulässig – ausgeschlossen für Schäden im Zusammenhang mit 

einer unsachgemässen oder gegen die Vorgaben 
dieses Vertragsverhältnisses verstossenden Reali-
sierung des GEBÄUDEANSCHLUSSES bzw. der GEBÄU-

DEVERKABELUNG.  

6.5 Vertragsänderungen 

Ergänzungen und Änderungen des Vertragsverhält-
nisses sind nur gültig, wenn sie von den Vertrags-
parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch 
für die Aufhebung des vorliegenden Schriftlichkeits-

vorbehalts.  

6.6 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages bzw. 
dessen Vertragsbestandteilen lückenhaft, rechtlich 
unwirksam oder aus Rechtsgründen undurchführbar 
sein, so wird die Geltung des Vertragsverhältnisses 
im Übrigen davon nicht berührt. Die Vertragspar-
teien werden in einem solchen Fall eine Vereinba-
rung treffen, welche die betreffende Bestimmung 
durch eine wirksame, wirtschaftlich möglichst gleich-
wertige Regelung ersetzt.  

6.7 Übertragung des Vertrages 

1ewz ist jederzeit berechtigt, das vorliegende Ver-
tragsverhältnis oder Rechte und Pflichten daraus 
auf Dritte zu übertragen, insbesondere auf eine be-
stehende oder zukünftige für diesen Geschäftsbe-
reich zuständige Konzerngesellschaft, an denen 
ewz - direkt oder indirekt - die stimm- oder kapital-
mässige Kontrolle behält, oder auf eine juristische 
Person der Stadt Zürich.  
2Da der Glasfasernetzanschluss zwingend mit dem 
ANSCHLUSSGRUNDSTÜCK bzw. den angeschlossenen 
Gebäuden verbunden ist, verpflichtet sich die EIGEN-

TÜMERSCHAFT, das vorliegende Vertragsverhältnis 
im Falle von Handänderungen mit allen Rechten 
und Pflichten auf die neue EIGENTÜMERSCHAFT zu 
übertragen (inkl. Verpflichtung zur Weiterübertra-
gung). Die Folgen der Nichtbeachtung der vorlie-
genden Rechtsüberbindungspflichten richten sich 
nach den allgemeinen obligationenrechtlichen Best-
immungen.  

6.8 Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

1Das Vertragsverhältnis untersteht schweizeri-
schem Recht.  
2Bei Meinungsverschiedenheiten im Zusammen-
hang mit dem vorliegenden Vertragsverhältnis sind 
die Vertragsparteien bemüht, eine einvernehmliche 
Lösung herbeizuführen und in jedem Fall zunächst 
das direkte Gespräch zu suchen. Kann auf diesem 
Wege keine einvernehmliche Regelung gefunden 
werden, gilt für Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Vertrag unter Vorbehalt von zwin-
genden Gerichtsständen der Ort der gelegenen Sa-
che als ausschliesslichen Gerichtsstand.  
3Kommt bei Streitigkeiten über die Erhebung von 
Gebühren keine Einigung zustande, erlässt ewz 
eine anfechtbare Verfügung gemäss «Reglement 
über Gebühren für Gebäudeanschluss FTTH» der 
Stadt Zürich (AS 732.220). 


